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DATUM Berlin, 8. Juni 2022 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Bundesregierung auf Ihre oben genannte 

Schriftliche Frage.  

Auf die Einstufung der Antwort als Verschlusssache VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 

weise ich hin. 

Mit freundlichen Grüßen 

Siemtje Möller 

Parlamentarische Staatssekretärin

Stauffenbergstraße 18, 10785 Berlin 
11055 Berlin 

+49 (0)30 2004-22400 
+49 (0)30 2004-22441 
BueroMoeller@bmvg.bund.de
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Anlage 1 zu PSts‘in bei der Bundes- 
ministerin der Verteidigung Möller 

BMVg AVL V6515 vom 8. Juni 2022  

Schriftliche Frage 5/380 

„Wo konkret waren bzw. sind die Flottendienstboote der Bundeswehr seit 
dem 13. April 2022 positioniert (Positionen bitte als Liste bzw. Grafik ange-
ben), und kann die Bundesregierung einen Zusammenhang zwischen ihrer 
Aufklärungstätigkeit und dem Kriegsgeschehen in der Ukraine, darunter auch 
die Torpedierung des russischen Kriegsschiffs Moskwa am 14. April 2022 aus-
schließen?“ 

Die Beantwortung der Frage kann in offener Form nicht erfolgen. Die Einstufung als  

Verschlusssache mit dem Geheimhaltungsgrad VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH ist im 

vorliegenden Fall in Hinblick auf das Staatswohl erforderlich. Nach §2 Absatz 2 Nr. 4 der  

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachenanwei-

sung, VSA) vom 10. August 2018 sind Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbe-

fugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig 

sein können, entsprechend einzustufen.  

Eine zur Veröffentlichung bestimmte Antwort der Bundesregierung auf diese Frage würde 

Rückschlüsse auf die operative Einsatzplanung zulassen. 

Darüber hinaus ist die Bundesregierung nach sorgfältiger Abwägung der Auffassung, dass der 

Frageanteil zu den konkreten Positionsangaben der Flottendienstboote aus Gründen des 

Staatswohls nicht, auch nicht in eingestufter Form, beantwortet werden kann. Die Beantwor-

tung der Frage würde die Preisgabe von Informationen beinhalten, die das Staatswohl in be-

sonderem Maße berühren. Auch eine Einstufung und Hinterlegung der angefragten Informa-

tionen als Verschlusssache beim Deutschen Bundestag würde der Bedeutung der Informati-

onen in Hinblick auf die Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland sowie dem 

Schutz deutscher Interessen im Ausland nicht ausreichend Rechnung tragen. Selbst eine Be-

kanntgabe gegenüber dem begrenzten Kreis von Empfängern kann dem Schutzbedürfnis 

nicht hinreichend Rechnung tragen, da auch nur die geringe Gefahr des Bekanntwerdens 

nicht hingenommen werden kann. Die Beantwortung der Fragen würde die Fähigkeiten und 

Arbeitsweisen so detailliert beschreiben, dass daraus unmittelbar oder mittelbar Rück-

schlüsse auf den Einsatz und die Fahrprofile der Flottendienstboote gezogen werden kön-

nen. Eine Preisgabe dieser Informationen könnte zu einer erheblichen Gefährdung der Flot-

tendienstboote führen. Daraus können schwerwiegende negative Folgewirkungen für die 
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Genauigkeit der Abbildung der Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland sowie im 

Hinblick auf den Schutz deutscher Interessen im Ausland entstehen.  

Aus dem Vorgesagten ergibt sich, dass die erbetenen Informationen derart besonders 

schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen berühren, dass das Staatswohl gegenüber dem 

parlamentarischen Informationsrecht wesentlich überwiegt. Insofern muss ausnahmsweise 

das Fragerecht der Abgeordneten gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse der Bundesre-

gierung zurückstehen. 




